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Entwurf eines Thüringer Gesetzes zur freiwilligen Neugliederung kreisangehöriger 
Gemeinden im Jahr 2023 und zur Anpassung gerichtsorganisatorischer Vorschriften 
Anhörung  gem.  § 21 ThürGGO — zu Artikel 2 (Änderung des Thüringer 
Gerichtsstandortegesetzes) 

Sehr geehrter Herr   

vielen Dank für die Übersendung des Referentenentwurfs und die Möglichkeit zur 
Stellungnahme. 

Die mit dem Gesetzentwurf in Artikel 2 vorgesehenen Änderungen des 
Gerichtsstandortegesetzes aufgrund der Veränderungen in den Landkreisen Eichsfeld und 
Unstrut-Hainich (die keiner ausdrücklichen Umsetzung bedürfen) sowie die Änderungen in der 
Anlage zu diesem Gesetz, begründet durch den Wegfall der Gemeinden Rannstedt, 
Hartmannsdorf und Kühdorf, begegnen unsererseits keinen Bedenken. 
Dem Entwurf wird entsprechend zugestimmt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Vorsitzende BDR Thüringen 
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